
Sachverhalt:

Gemäß § 52 Abs. 1 NKomVG verlieren Abgeordnete ihren Sitz in der Vertretung u. a. durch schriftliche
Verzichtserklärung gegenüber dem Hauptverwaltungsbeamten.

Gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG stellt die Vertretung zu Beginn der nächsten Sitzung fest, ob eine der
Voraussetzungen für einen Sitzverlust vorliegt.

Herr Jens Peter Grohn hat seinen Mandatsverzicht mit Schreiben vom 21.09.2023 schriftlich gegenüber
der Verwaltung zum 30.09.2023 erklärt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wiesmoor stellt fest, dass Herr Jens Peter Grohn ordnungsgemäß seinen
Mandatsverzicht auf der Grundlage von § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG erklärt hat und er seinen Sitz als
Ratsmitglied verliert.

Stadt Wiesmoor
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Beschlussvorlage
Vorlagen Nr.

BV/169/2023

öffentlich

Verzichtserklärung des Ratsherrn Jens Peter Grohn
Hier: Feststellungsbeschluss zum Sitzverlust als Ratsmitglied gem. § 52
NKomVG

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Datum Zuständigkeit Status Beschluss

1 . Rat 13.11.2023 Entscheidung öffentlich


